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Bundesministerin fur
EU und Verfassung

Mag. Karoline Edtstadler
Bundesministerin fiir EU und Verfassung

Herrn

Mag. Wolfgang Sobotka
Prasident des Nationalrats
Parlament

1017 Wien

Geschaftszahl: 2023-0.231.112
Wien, am 23. Mai 2023
Sehr geehrter Herr Prasident,

die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Scherak, MA, Kolleginnen und Kollegen haben am
23. Marz 2023 unter der Nr. 14568/) eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend

»Zwei Jahre Hass-im-Netz-Bekampfungsgesetz: Riickblick und Ausblick” an mich gerichtet.
Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 12:

1. Derzeit unterliegen laut dem von der rtr-GmbH verdffentlichten Verzeichnis elf
Plattformen dem Anwendungsbereich des Kopl-G. Im Jahr 2021 haben fiinf dieser
Plattformen Feststellungsklagen eingebracht, wonach sie nicht vom Geltungsbereich
des KoPI-G erfasst sind. Wie viele dieser Verfahren sind derzeit bei welchem Gericht
anhdngig?

a. In welchen dieser Verfahren wurde bereits eine rechtskriftige Entscheidung
getroffen und welche Feststellung wurde getroffen?

b. In welchen dieser Verfahren ist die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung
betreffend der Feststellungsantrdge weiterhin aufrecht?

2. In einer Anfragebeantwortung vom 15.4.2022 (9594/AB) durch die KommAustria
wurde mitgeteilt, dass das in § 35 KOG vorgesehene Modell der geteilten
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Finanzierung (Beitrdge aus dem Bundeshaushalt sowie von Marktteilnehmern) im
Bereich der Plattformregulierung an seine Grenzen stofle, da den gréfsten und
finanzstdrksten Kommunikationsplattformen aufgrund  der  laufenden
Feststellungsverfahren keine Finanzierungsbeitrdge vorgeschrieben werden
kénnten. Das kénne dazu fiihren, dass kleinen Plattformen unverhdltnismdfig hohe
Beitréige vorzuschreiben sind oder dass auf Seiten der RTR-GmbH ein Verlust eintritt.
Wie hat sich diese Situation seit dem Datum der Anfragebeantwortung entwickelt?
a. Welchen Plattformen konnten in den Jahren 2021 und 2022

Finanzierungsbeitréige vorgeschrieben werden?

i. Welche Plattformen sind ihren Verpflichtungen zur Leistung dieser
Finanzierungsbeitréige nachgekommen und wie hoch waren jeweils die
Betrdge?

ii. Welche Plattformen sind ihren Verpflichtungen zur Leistung dieser
Finanzierungsbeitréige nicht nachgekommen und aus welchem Grund?

iii. Was waren die Konsequenzen, falls die Finanzierungsbeitrége nicht geleistet
wurden?

b. Ist auf Seiten der RTR-GmbH ein Verlust eingetreten?

i. Falls ja, wie hoch war dieser Verlust?

Welche finanziellen Mittel hat die KommAustria im Jahr 2022 aus dem
Bundeshaushalt erhalten, um die Einhaltung des KoPI-G zu (iberwachen?

a. Haben diese Mittel ausgereicht, um die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben zu

erfiillen?

In§ 4 Abs 1 KoPI-G ist vorgesehen, dass Diensteanbieter jéhrlich, bzw. halbjéhrlich
einen Bericht (iber ihren Umgang mit Meldungen (iber behauptete rechtswidrige
Inhalte zu erstellen haben. Sind in den Jahren 2021 und 2022 alle vom Gesetz
erfassten Plattformen dieser Verpflichtung nachgekommen? Bitte um konkrete
Auflistung der Berichte der einzelnen Plattformen.

a. Falls nicht alle Plattformen der Verpflichtung nachgekommen sind: welche

Plattformen haben keine Berichte erstellt?

b. Was waren die Konsequenzen fiir diese Plattformen?

Laut der Anfragebeantwortung vom 15.4.2022 (9594/AB) erfiillten nicht alle
Plattformen die Vorgaben, welche von der Verordnung der KommAustria iiber die
Ausgestaltung der Berichte vorgegeben wurden. Wurden in den Berichten der
Plattformen seit dieser Anfragebeantwortung (Datum: 22.4.2022) weitere Mdngel
in Berichten festgestellt?

a. Falls ja: Uber welche Plattformen wurden welche Konsequenzen aufgrund der

mangelhaften Erfiillung der Berichtspflichten ausgesprochen?

2von5

www.parlament.gv.at



6.

10.

14126/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung

Laut der Anfragebeantwortung vom 15.4.2022 (9594/AB) gewdhrleisteten nicht alle

Plattformen ein wirksames und transparentes Meldeverfahren, das fiir Nutzer:innen

leicht auffindbar und sténdig verfligbar ist. Welche Plattformen verletzen aktuell

(Stand Mdrz 2023) noch immer diese Anforderungen an ein Meldeverfahren und

welche Konsequenzen hatte das bisher fiir die Plattformen?

a. Wurde eine Verordnung gemdf3 § 3 Abs 7 Kopl-G mit ndheren Bestimmungen zur
Ausgestaltung des Meldevorgangs, insbesondere betreffend Mindeststandards
fiir die dabei verwendeten Meldeformulare, erlassen?

i.  Falls nein, wieso nicht?

b. Insbesondere das Meldeverfahren von Kommentaren auf Youtube wurde in der
Vergangenheit kritisiert. Laut der Anfragebeantwortung (9594/AB) hat Google
Ireland Limited angedeutet, zu beabsichtigen, die Meldewege zu (iberarbeiten.
Wurden die Meldewege bei Youtube seit dem 15.4.2022 verbessert?

Das KoPI-G sieht vor, dass Plattformen einen verantwortlichen Beauftragten und

einen Zustellungsbevollmdchtigten nennen miissen. Sind dieser Verpflichtung alle

Plattformen nachgekommen?

a. Falls nein, was waren die Konsequenzen fiir diese Plattformen?

In der Anfragebeantwortung vom 15.4.2022 (9594/AB) wurde von Seiten der

KommAustria mitgeteilt, dass die Twitter International Company zum Zeitpunkt

15.4.2022 keine einzige aus dem KoPIl-G erwachsende Pflicht umgesetzt hat. Ist

Twitter seit diesem Datum Verpflichtungen aus dem Kopl-G nachgekommen?

a. Falls ja, bitte um chronologische Auflistung der erfiillten Verpflichtungen.

b. Falls nein, was waren die Griinde fiir die Nichterfiillung und was waren die
Konsequenzen der Nichterfiillung?

In der Anfragebeantwortung vom 15.4.2022 (9594/AB) wurden auch

Zustellschwierigkeiten an Telegram thematisiert, es sei notwendig, die anderen

gesetzlichen Méglichkeiten(§ 6 Abs. 2 KoPI-G) auszuschépfen, um an Telegram

heranzutreten. In  welcher Form wurden seit dem Datum dieser

Anfragebeantwortung Zustellungen an Telegram vollzogen?

a. Ist Telegram Verpflichtungen aus dem Kopl-G nachgekommen?

i. Falls ja, bitte um chronologische Auflistung der erfiillten Verpflichtungen.
ii. Falls nein, was waren die Griinde fiir die Nichterfiillung und was waren die
Konsequenzen der Nichterfiillung?

Wie viele Verwaltungsstrafverfahren wurden insgesamt seit in Kraft treten des Kopl-

G gegen Plattformen aufgrund der Nicht-Einhaltung der Bestimmungen des Kopl-G

gefiihrt (Bitte um chronologische Anfiihrung nach Plattform, Grund fiir das

Verfahren und Verfahrensausgang).
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a. In wie vielen Verwaltungsstrafverfahren wurden aufgrund der Nicht-Einhaltung
der Bestimmungen Geldstrafen verhéngt?
i. Wurden diese Geldstrafen bezahlt?
ii. Falls nein: wieso wurden die Geldstrafen nicht bezahlt?

11. § 7 KoPI-G sieht vor, dass sich Nutzer: innen bei Unzuldnglichkeit des Melde- oder
Uberpriifungsverfahrens an eine Beschwerdestelle wenden kénnen. Wie viele
Nutzer:innen haben sich in den Jahren 2021 und 2022 an die Beschwerdestelle
gewandt? Bitte um Auflistung nach Plattform sowie Grund, aus dem sich die
Nutzer:innen an die Stelle gewandt haben.

12. Video-Sharing Plattformen sind gemdfs § 1 Abs 4 Kopl-G in Hinblick auf die dort
bereitgestellten Sendungen und nutzergenerierten Videos von den Verpflichtungen
des Kopl-G ausgenommen. Die Verpflichtungen von Video-Sharing Plattformen
hinsichtlich verbotener und schdédlicher Inhalte sind im Audiovisuelle Medien Gesetz
geregelt, wie viele Video-Sharing Plattformen sind derzeit gemeldet?

a. Wie viele Beschwerden sind im Hinblick auf Video-Sharing-Plattformen in den

Jahren 2021 und 2022 eingegangen?

Die Vollziehung der Aufgaben nach dem Kommunikationsplattformengesetz (KoPI-G)
obliegt der unabhangig gestellten Kommunikationsbehérde Austria als Aufsichtsbehorde
(vgl. § 8 Abs. 1 KoPI-G).

Ich ersuche daher um Verstindnis, dass mir keine Ingerenz bezliglich der
Vollziehungstatigkeit der KommAustria zukommt. Ich darf jedoch auf die beiliegende

Auskunft der KommAustria verweisen.

Zu Frage 13:
13. Welches Resume kann (iber den Beitrag des Kopl-G zur Bekdmpfung von Hass im

Netz gezogen werden?

Ich habe immer betont, dass Osterreich mit dem KoPI-G eine Vorreiterrolle eingenommen
hat. Die weitgehende Einhaltung der Pflichten durch die Plattformen bestatigt uns, dass
effiziente Gesetze zu einer effektiven Bekampfung von Hass im Netz fiihren. Da das Internet
keine Grenzen kennt, war es mir von Beginn an wichtig auf eine europdische Ldsung
hinzuwirken. Ich bin daher sehr froh, dass mit der DSA-VO nunmehr eine
gesamteuropdische Antwort auf die grolRen Fragen der Plattformenverantwortlichkeit

vorliegt.
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14. Einige Teile des Kopl-G stehen im Widerspruch zum DSA, wie werden Sie mit dem
KoPI-G verfahren, wenn der DSA auf nationaler Ebene ab dem 24. Februar 2024

anzuwenden ist?

a. Welche innerstaatlichen rechtlichen Anderungen sind im Zusténdigkeitsbereich

lhres Ressort aufgrund des DSA geplant?

I.

Wann werden die Anderungen vorgestellt?

Als Verordnung wird der DSA in der gesamten EU unmittelbar anwendbar sein und darf

daher — anders als eine Richtlinie — nicht durch ein nationales Gesetz umgesetzt werden.

Allerdings missen die Mitgliedstaaten jeweils einen Koordinator fiir Digitale Dienste (KDD)

innerhalb von 15 Monaten (die Frist Iauft ab dem 16. November 2022) einrichten bzw. eine

Behorde mit diesen Aufgaben betrauen. Ebenso sind Sanktionsvorschriften zu normieren,

woflr es eines Gesetzes bedarf. Aufgrund der Vorrangwirkung des Unionsrechts wird mit

dem DSA unvereinbares nationales Recht unanwendbar. Es wird daher erforderlich sein,

jedenfalls den geltenden materiellen Gehalt des KoPI-G weitgehend aufzuheben.

In Osterreich wird zurzeit an diesem Umsetzungsgesetz gearbeitet. Ein Gesetzesentwurf

wird zeitnah vorliegen und soll rechtzeitig in Begutachtung gehen.

Mag. Karoline Edtstadler

5von5

¥ Os
o™ Tep
<,

q
el o
a =

Fl

BUNDESKANZLERAMT

AMTSSIGNATUR

Unterzeichner

serialNumber=932783133,CN=Bundeskanzleramt,C=AT

Datum/Zeit 2023-05-23T18:00:20+02:00
Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
e . Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at
Prifinformation Informationen zur Prifung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/verifizierung
Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Unterzeichner | Par| ament sdi r ekt i on

Datum/Zeit-UTC| 2023- 05- 24T08: 37: 45+02: 00

Prifinformation

Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel

5von5

www.parlament.gv.at



		2023-05-23T18:00:20+0200
	serialNumber=932783133,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2023-05-24T08:37:45+0200
	Parlamentsdirektion




